
Liebe Klasse 8B, 

letzte Woche vor den Pfingstferien       Hurra! Diese Woche schaust dir genau an, wann 

und wie Forderungen verjähren. Dazu bearbeite bitte folgende Arbeitsaufträge.  

 

Arbeitsaufträge für die Woche 6 nach den Osterferien! (25.05.20 – 29.05.20) → 

gilt für 2 Stunden:  

- Lies dir die angehängten Texte aufmerksam durch und beantworte die Fragen 1, 3 und 

4.  

- Drucke das leere Arbeitsblatt aus und schreibe ihn von der Vorlage ab! 

 

 

Ich wünsch euch schöne Ferien und freue mich auf ein hoffentlich baldiges 

Wiedersehen nach den Pfingstferien. 

 

Liebe Grüße 

J. Hilgart  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kreuzworträtsel (Themen: Nicht-Rechtzeitig-Leistung - Lieferungs- u. Zahlungsverzug)

Das Lösungswort (von oben nach unten gelesen):
Dieser Termin hat eine erhebliche Bedeutung bei der Nicht-Rechtzeitig-Zahlung

(Doppelwörter ohne Leerstelle)

1. Dieses Recht kann auch ohne Verschulden in Anspruch genommen werden

2. „Besondere Gründe“ können eine Mahnung entbehrlich machen. Beispiel: ..... Pflichten.

3. Sie muss immer angemessen sein.

4. Innerhalb der 30-Tagesfrist ist eine ..... erforderlich, um den Schuldner zur Zahlung zu „ermuntern“.

5. Der Zinssatz für Verzugszinsen liegt beim einseitigen Handelskauf um ... % über dem Basiszinssatz.

6. Neben dem Recht „Lieferung verlangen“ kann auch der ..... in Rechnung gestellt werden.

7. Eine Mahnung ist entbehrlich, wenn der Liefertermin (Zahlungstermin) ..... bestimmt ist.

8. Eine Mahnung ist entbehrlich, wenn der Verkäufer die Lieferung .....

9. Voraussetzung bei Schadensersatzansprüchen

10. Die Rechte Schadensersatz statt Leistung und Rücktritt vom Vertrag können ..... in Anspruch 

genommen werden.

11. Übergeordneter Begriff für Lieferungs- und Zahlungsverzug: „Nicht-Rechtzeitig-.....“

12. Recht bei Leistungsstörungen: „Ersatz ..... Aufwendungen“

13. Der Zinssatz für Verzugszinsen liegt beim zweiseitigen Handelskauf um ... % über dem Basiszinssatz.

14. Bei „besonderen Umständen“ ist die Setzung einer Nachfrist zur Geltendmachung der Rechte .....

15. Stets Voraussetzung für das Vorliegen einer Nicht-Rechtzeitig-Leistung: .....

Lösungen: (Lösungswort: RECHNUNGSZUGANG)

1. Rücktritt vom Vertrag 5. fünf 9. Verschulden 13. acht 
2. eilbedürftige 6. Verzögerungsschaden 10. gleichzeitig 14. entbehrlich 
3. Nachfrist 7. kalendermäßig 11. Leistung 15. Fälligkeit 
4. Mahnung 8. verweigert 12. vergeblicher
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Verjährung von Forderungen

3 Jahre (§ 195 BGB) 10 Jahre (§ 196 BGB) 30 Jahre (§ 197 BGB)

Beispiele:

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

FRISTBEGINN: (§199 BGB)

____________________________

____________________________

Beispiele:

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

FRISTBEGINN: (§200 BGB)

____________________________

____________________________

Beispiele:

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

FRISTBEGINN: (§200 BGB)

____________________________

____________________________

Wirkung der Verjährung (§214 BGB): Nach Eintritt der ____________ ist der Schuldner berechtigt, 
die Leistung zu ______________ (Leistungsverweigerungsrecht)
Leistet der Schuldner trotzdem (aus Unkenntnis über Verjährung), kann er den Betrag _________
wieder zurückfordern!

Hemmung der Verjährung, d. h. Verlängerung der Verjährungsfrist bei:

• _______________ zwischen Schuldner und Gläubiger (§203 BGB), z. B. Höhe des Rg.-Betrages

• ______________________ (§204 BGB): z. B. Klage, Antrag auf Zustellung Mahnbescheid 

• __________________ (§207 BGB), z.B. Unterhaltsforderungen solange die Ehe noch besteht
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Verjährung von Forderungen

3 Jahre (§ 195 BGB) 10 Jahre (§ 196 BGB) 30 Jahre (§ 197 BGB)

Beispiele:
• FO von Kaufleuten/Handwerkern 

ggü. Privatleuten oder 
untereinander

• FO aus Vermietung & Verpachtung

FRISTBEGINN: (§199 BGB)
Schluss des Geschäftsjahres, in dem 
die FO entstanden ist

Beispiele: 
• Rechte an Grundstücken
• Schadensersatzansprüche wg. 

Vermögensschaden, z.B. 
Beschädigung eines Autos

FRISTBEGINN: (§200 BGB)
Entstehung des Anspruchs

Beispiele:
• Schadensersatzansprüche wg. 

Körperverletzung
• Herausgabeansprüche aus Eigentum 

und anderen dinglichen Rechten
• durch Gerichtsurteil rechtskräftig 

festgestellte Ansprüche 
• Erbansprüche

FRISTBEGINN: (§200 BGB)
Entstehung des Anspruchs

regelmäßige Verjährungsfrist längere Frist: höheres Maß an Rechtsschutz für Geschädigte

Wirkung der Verjährung (§214 BGB): Nach Eintritt der Verjährung ist der Schuldner berechtigt, 
die Leistung zu verweigern (Leistungsverweigerungsrecht)
Leistet der Schuldner trotzdem (aus Unkenntnis über Verjährung), kann er den Betrag nicht
wieder zurückfordern!

Hemmung der Verjährung, d. h. Verlängerung der Verjährungsfrist bei:
• Verhandlungen zwischen Schuldner und Gläubiger (§203 BGB), z.B. Höhe des Rg.-Betrages
• Rechtsverfolgung (§204 BGB): z.B. Klage, Antrag auf Zustellung Mahnbescheid 
• familiäre Gründe (§207 BGB), z.B. Unterhaltsforderungen solange die Ehe noch besteht
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